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1.9. Gesetz: Wiener Krankenanstaltengesetz; .Änderung. 

1.9. 
Gesetz vom 2. April 1979 betreffend die 
Xnderung des Wiener Krankenanstaltenge

setzes 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener Krnnken~nstaltengesetz, LGB!. fiir 
Wien Nr. 1/1958, in .der Fassung der Gesetze 
LGBI. für Wien Nr. 13/1958, 14/1965, 25!1966, 
28/1967, 57{1974 unid 32/1977 wird wie folgt ge
iindert: 

Vorjahr ~uf das laufende Jahr zu erhöhen. Die 
jeweils neu beredmeten Pflegegebührenersiitze 
sin.d auf volle Sdülliug zu runden. 

{4) Von den Beitragseinnahmen eines Kalen
derjahres ist vor ·der Erredlnung des prozentuel
len Beitragszuwachses z.unädist jener Betrag ab
zu.riehen, den die Krankenversidierungsträger ge
mäß § 447 f ASVG Z<Ur Finanzierung der Kran
kenanstalten ,;esot>dert zu überweisen haben. 
Ferner h.ben bei der Errechnung des prozentuel
len Beltr"@szuwadtses nach Abs. 3 jene Beitrags
einMhmen außer Betracht zu bleihen, die sidi ab 
1. Jänner 1979 aus Jfoderungen des Beitragsrech
tes ergeben, sofern der daraus erfließende Er-

l. Der § 36 hat zu lauten: trag gesetzlich zweckgebunden ist. 

„§ 36. (1) Das AuS<naß der von den Trägern {5) Die Beitragseinnahmen des laufenden 
der Sozialversicherurug an die Rechtsträger der Kalend.erjah.-es aller dem Hauptverband der 
Krankenanstalt z-u entrichtenden Pflegegebühren- österreichischen Soziaiversicberun.gsträger (im 
ersät:ze - unter Berücksichtigung der Abgeltung folgenden Hauptverband genannt) angehörenden 
für therapeutische Behelfe - und allfälligen Son- Krankenversicherungsträger sind den Beitragsein
dergebühren (§ 33 Abs. 1) sowie die Dauer, für : nahmen des zuletzt vorangegangenen Kalender
welche die Pflegegebührenersät:ze zu zahlen sind, jabres unter Berücksichtigung des Abs. 4 gegen
wird durch priv4'trechtliche Vertr~e geregelt. überzustellen. Als Beitragseinnahmen gelten alle 

(2) Verträge nach Abs. 1 •ind zwischen dem Beiträge für Pflidirversidierte und für freiwillig 
Hauptvet1band der österreichischen Somlversiche- Versicherte, die nach den Weisungen des Bundes
rungsträger im Einvernehmen -mit Jen in Be~ mini.sters für soziale Verwaltung über die Rech
tradit kommenden Sozi.a.lv.ersicherungsträgern nungsiegung als Beitragseinnahmen in Betracht 
einerseits und .dem Redttsträger der Kranken~ k001m·en, in ider Kr,ankenversicherunß der Ba,uern 
anstalt andererseits abzuschlcießen. Die Verträge einschließlich des Bundesbeitrages; maßgebend 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamke.it der schrift- sind die in den Erfolgsrechnungen der Kranken
lichen Form der Abfassung und, soweit sie sich versicherungsträger ausgewiesenen Beträge. Der 
i>uf Krankenanstalten beziehen, deren Rechtsträ- Erhöhungsprozenm.tz ist vom Hauptverband auf 

zwei Dezimalstellen z.u runden. ger nicht das Land ist, auch der Genehmigung 
der Landesregierung. Die Genehmigung Üt zu er- (6) Der Hauptverband hat< jeweils spätestens 
teilen, wenn die Verträge nicht gegen zwingende bis 15. Dezember für das nächstfolgende Kalen
gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Die Ver~ derjahr einen provisorischen Hundertsatz zu er
träge sind innerhalb einer Frist von zwei Mon•· rechnen, der für die Erhöhung der Pflegegebüh
ten nach deren Abschluß der Landesregierung rencrsätze ab nachfolgendem 1. Jänner maßgeb
vorzulegen; z.ur Vorlage ist jeder der Vertrags- lieh ist. Die neuen Pflegegebührenersätze sind auf 
partner berechtigt. Die Genehmigung gilt als volle Schilling zu runden. Den Reditsträ·gern der 
erteilt, wenn .die Landesreg<erung nicht innerhalb Krankenanstalten sind -die erhöhten Pflegegebüh
von zwei Monaten .nadi Vorlage die Genehmi- renersä.tze so redttz.eitig bekanntzugeben, .daß sie 
gung schriftlich versagt. 

1 
ab 1. Jänner der Verrechnullß zugrunde gelegt 

. „ . • . • .. wer<len können. Für das Jahr 1978 beträgt der 
(3) Die fur &ie Sozralver5'cherungstrager gel- prov·sorische Hundertsatz 10 84•/ 

tenden Pflegegebührenersätze sind mit jedem 
1 

' '· 

1. Jänner, erstmals mit 1. Jänner 1978, im pro- (7) Weicht der provisorische Hundertsatz vom 
zentuellen Ausmaß der Erhöhung der Beitrags- endgültigen Hundertsatz ~. hat zwischen den 
einnahmen aller Krankenversidter:unigsträger vom Krankenversicherungsträgern und den Kranken-
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